
 

 

BK6-24-002/003/004 

Ergebnisse der Ausschreibungen für die zentral voruntersuchten Flächen  
N-9.1, N-9.2 und N-9.3; Bekanntgabe der Zuschläge  
 

Für Windenergieanlagen auf See, die 2029, 2030 und 2031 auf zentral voruntersuchten Flächen in 
Betrieb genommen werden, hat die Bundesnetzagentur nach § 50 Windenergie-auf-See-Gesetz 
(WindSeeG) zum Gebotstermin 1. August 2024 die Zuschlagsberechtigten durch ein Gebotsverfahren 
mit qualitativen Kriterien ermittelt.  

Nach § 15 WindSeeG i. V. m. § 35 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) sowie 
§ 55 Abs. 4 Satz 1 WindSeeG gibt die Bundesnetzagentur die Zuschläge mit den folgenden Angaben 
bekannt: 

 BK6-24-002 BK6-24-003 BK6-24-004 

Bezeichnung der 
ausgeschriebenen 
Fläche 

N-9.1 N-9.2 N-9.3 

Gebotstermin 1. August 2024 

Energieträger Windenergie auf See 

bezuschlagte Menge 2.000 MW 2.000 MW 1.500 MW 

Name des Bieters, 
der einen Zuschlag 
erhalten hat  

Offshore Wind 
Four GmbH 

Offshore Wind 
Two GmbH 

Waterekke 
Energy GmbH 

Zuschlagsnummer BK6-24-002-1 BK6-24-003-1 BK6-24-004-1 

 

Nach § 55 Absatz 4 Satz 2 WindSeeG sind die Zuschläge mit Ablauf des 19.08.2024 als 
bekanntgegeben anzusehen. 
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